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Beratung und Prüfung nach dem Wohn- und Teilhabegesetz 

Ergebnisbericht: Einrichtung mit umfassendem Leistungsangebot/Hospiz/Kurzzeitbetreuung 

Nach §§ 23, 41 WTG werden Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot und Gasteinrichtungen regelmäßig überprüft. Werden Mängel in der 

Erfüllung gesetzlicher Anforderungen - als Mangel gilt jede Nichterfüllung der gesetzlichen Anforderungen - festgestellt, werden die Einrichtungen zur 

Abstellung dieser Mängel beraten. Ihnen kann insoweit auch eine Frist zur Mangelbeseitigung gesetzt werden. Sofern es die Art des Mangels 

erfordert, wird die Einrichtung aufgefordert, den Mangel sofort zu beseitigen. 

Bei der Feststellung von Mängeln wird zwischen geringfügigen und wesentlichen Mängeln differenziert. Geringfügig sind Mängel, wenn im Rahmen 

der Ermessensausübung von einer Anordnung abgesehen wird. Wesentliche Mängel liegen vor, wenn zu ihrer Beseitigung eine Anordnung (z. B. 

Anordnung einer bestimmten Personalbesetzung, Aufnahmestopp, Betriebsuntersagung etc.) erlassen wird. 

Manche Anforderungen werden auch nicht geprüft, z: B. weil sie zu einem früheren Zeitpunkt geprüft wurden und keine Anhaltspunkte für eine 

Veränderung bestehen. 

Das wesentliche Ergebnis der Prüfung wird nach §§ 14 Abs. 9 WTG, 4, 5 WTG DVO nachfolgend veröffentlicht:  
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Allgemeine Angaben 

Einrichtung Einrichtung mit umfassendem Leistungsangebot (Eingliederungshilfe)  

Name Begleitetes Wohnen Meiner Weg 

Anschrift 58239 Schwerte, Meiner Weg 11 

Telefonnummer 02371 - 81 80 0 

ggf. Email-Adresse und Homepage (der 

Leistungsanbieterin oder des 

Leistungsanbieters sowie der Einrichtung) 
teilhabeundwohnen@diakonie-mark-ruhr.de  

Leistungsangebot (Pflege, Eingliederungshilfe, 

ggf. fachliche Schwerpunkte) Eingliederungshilfe 

Kapazität 10 Plätze  

Die Prüfung der zuständigen Behörde zur 

Bewertung der Qualität erfolgte am 30.03.2023 
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Wohnqualität 

Anforderung Nicht geprüft 
Nicht 

angebotsrelevant 
Keine Mängel 

Geringfügige 

Mängel 

Wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am 

1. Privatbereich 

(Badezimmer/Zimmergrößen) 
☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

2. Ausreichendes Angebot von 
Einzelzimmern 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

3. Gemeinschaftsräume 
(Raumgrößen/Unterteilung 
in Wohngruppen) 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

4. Technische Installationen 
(Radio, Fernsehen, Telefon, 
Internet) 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

5. Notrufanlagen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  - 
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Hauswirtschaftliche Versorgung 

Anforderung nicht geprüft 
nicht 

angebotsrelevant 
keine Mängel 

geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

6. Speisen- und 
Getränkeversorgung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

7. Wäsche- und 
Hausreinigung 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐  - 

Gemeinschaftsleben und Alltagsgestaltung 

Anforderung nicht geprüft 
nicht 

angebotsrelevant 
keine Mängel 

geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

8. Anbindung an das Leben in 
der Stadt/im Dorf 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

9. Erhalt und Förderung der 
Selbstständigkeit und 
Mobilität 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

10. Achtung und Gestaltung der 
Privatsphäre 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

Information und Beratung 

Anforderung nicht geprüft 
nicht 

angebotsrelevant 
keine Mängel 

geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

11. Information über das 
Leistungsangebot 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

12. Beschwerde-management ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 
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 Mitwirkung und Mitbestimmung 

Anforderung nicht geprüft 
nicht 

angebotsrelevant 
keine Mängel 

geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

13. Beachtung der Mitwirkungs- 
und Mitbestimmungsrechte 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

Personelle Ausstattung 

Anforderung nicht geprüft 
nicht 

angebotsrelevant 
keine Mängel 

geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

14. Persönliche und fachliche 
Eignung der Beschäftigten 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

15. Ausreichende 
Personalausstattung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

16. Fachkraftquote ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

17. Fort- und Weiterbildung ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 
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Pflege und Betreuung 

Anforderung nicht geprüft 
nicht 

angebotsrelevant 
keine Mängel 

geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

18. Pflege- und 
Betreuungsqualität 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

19. Pflegeplanung/ 
Förderplanung 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐  - 

20. Umgang mit Arzneimitteln ☐ ☐ ☐ ☒ ☐  - 

21. Dokumentation ☐ ☐ ☐ ☒ ☐  - 

22. Hygieneanforderungen ☐ ☐ ☐ ☒ ☐  - 

23. Organisation der ärztlichen 
Betreuung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

Freiheitsentziehende Maßnahmen (Fixierungen/Sedierungen) 

Anforderung nicht geprüft 
nicht 

angebotsrelevant 
keine Mängel 

geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

24. Rechtmäßigkeit ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

25. Konzept zur Vermeidung ☐ ☐ ☐ ☒ ☐  - 

26. Dokumentation ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

Gewaltschutz 

Anforderung nicht geprüft 
nicht 

angebotsrelevant 
keine Mängel 

geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

27. Konzept zum Gewaltschutz ☐ ☐ ☐ ☒ ☐  - 

28. Dokumentation ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 



 7 

 

Einwendungen und Stellungnahmen 

Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter haben das Recht, Einwände gegen das Ergebnis der Prüfungen zu erheben. Wenn die Behörde den 

Einwand für berechtigt hält, ändert sie die obige Bewertung. Hält sie den Einwand nicht für berechtigt, bleibt sie bei ihrer Bewertung und gibt dazu 

eine Stellungnahme ab. 

Ziffer Einwand Begründung 

      Einwand der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters       

      Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil       

      Einwendung der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters         

      Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil       

      Einwendung der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters       

      Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil       
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Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in einfacher Sprache 

 Die Wohngruppe „Begleitetes Wohnen Meiner Weg“ ist eine Einrichtung der Eingliederungshilfe und hält 10 Plätze für erwachsene Menschen mit 

Behinderungen vor, die eine zeitweilige oder lebenslange Betreuung durch eine stationäre Wohnstätte benötigen.  

 

Sieben der Bewohnerzimmer sowie drei Badezimmer befinden sich im Obergeschoss, die anderen 3 Zimmer sind im Erdgeschoss untergebracht. 

Hier kann ein behindertengerechtes Badezimmer genutzt werden. Da die Einrichtung seit dem 09.03.2005 besteht, genießt sie hinsichtlich der 

Anforderungen an die Wohnqualität Bestandsschutz und ist nicht verpflichtet, Einzel- oder Tandembäder vorzuhalten.   

 

Die Einrichtung war auch von der Flutwasserkatastrophe im Jahr 2021 betroffen und hat erhebliche bauliche Schäden davongetragen. Ein 

Badezimmer im Obergeschoss ist nicht mehr nutzbar, so dass das angrenzende Bad durch die gemeinsamen Rohrverbindungen stark nach Urin 

riecht. Das unmittelbar gegenüber der Dusche liegende Fenster weist keinen Sichtschutz auf, so dass die Privatsphäre der Bewohner/innen nicht 

gewahrt wird. Die Bodenbeläge im Obergeschoss sind aufgrund des Wasserschadens ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen.  

 

WLAN ist in der Einrichtung vollumfänglich nutzbar. Ein idyllischer Außenbereich steht für Aufenthalte im Freien zur Verfügung.  

 

Die persönliche Eignung und Qualifikation des beschäftigten Personals entspricht zum Prüfzeitpunkt den gesetzlichen Anforderungen.  

 

In der Regel arbeiten die Bewohner/innen der Wohngruppe in den Iserlohner Werkstätten gGmbH. Älterwerdende oder weniger belastbare Menschen 

können an tagesstrukturienden Angeboten des Träger teilnehmen.  

 

Dadurch ist die mittägliche Speisenversorgung werktags über die Iserlohner Werkstätten gGmbH bzw. die alternativen Angebote abgedeckt. 

Frühstück und Abendessen werden täglich unter Einbindung der Bewohner/innen in der Einrichtung zubereitet. Am Wochende und feiertags wird 

auch gemeinsam gekocht. Die Wäscheversorgung verläuft unterschiedlich. Einige Bewohner/innen waschen in der Einrichtung selbst, andere geben 

ihre Wäsche an die Iserlohner Werkstätten gGmbH ab. Für die Reinigung der Individualräume sind die Bewohner/innen – mit Unterstützung des 

Bezugsmitarbeiters/der Bezugsmitarbeiterin – verantwortlich, die Böden der Gemeinschaftsflächen sowie die Bäder werden werktäglich durch ein 

externes Unternehmen gereinigt. Die Küche soll auch durch die Bewohner und deren Bezugsmitarbeiter/innen gereinigt werden. Dieses Prinzip 

funktioniert jedoch offensichtlich nicht, da die Arbeitsflächen, der Kühlschrank, die Sockelleitsten und der Backofen am Tag der Begehung zahlreiche 

– teilweise auch stark verkrustete – Verunreinigungen aufgewiesen haben.  

 

Geringfügige Mängel konnten im Rahmen der Dokumentation wie der Pflege- und Förderplanung sowie im Umgang mit Arzneimitteln festgestellt 

werden. 

 

Die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer werden durch einen einrichtungsübergreifenden Heimbeirat vertreten.  


